
 

Stadt Coswig (Anhalt) 

 

 
 
 
 

    Stricker                                                                 Berlin  
Vorsitzender des Stadtrates                                Bürgermeisterin 

 
 

Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 

Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-213/2006 
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Stadtwerke 

 

Betreff: 

Satzung über die Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage der Stadt Coswig (Anhalt) - 
Wasserversorgungssatzung - 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung

 25.04.2006 Betriebsausschuss 10 10 0 8 0 2 
 
 

 11.10.2006 Ortschaftsrat Zieko 6 4 0 0 0 0 
 
 

 19.10.2006 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 19 0 16 3 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat beschließt nach vorheriger Beratung und Beschlussfassung im 
Betriebsausschuss die Satzung über die Wasserversorgung und den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage der Stadt Coswig (Anhalt). 
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Beschlussbegründung 
 
Einhergehend mit der WVGS und der WVKES sowie der Neukalkulation der 
Trinkwasserpreise wurde auch die vorliegende Wasserversorgungssatzung (WVS) in der 
Arbeitsgruppe „Trinkwasser“ erarbeitet. Die neue Wasserversorgungssatzung regelt die 
Versorgungsbedingungen der Anschlussnehmer in das Trinkwassernetz der Stadt Coswig 
(Anhalt). Sie ersetzt die bisherige Satzung vom 29.11.2001 (BV-2001-108). 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja: X   Nein:  
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   
 
 
 
Anlagen: 
 
Wasserversorgungssatzung 
 
 

 

 


